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BERICHT ÜBER DAS SYSTEM DER VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DES VORSTANDS  
DER MEDIGENE AG 

Die Festlegung der Vergütung der Vorstandsmitglieder der MediGene AG unterliegt der Zu-
ständigkeit des Aufsichtratsplenums und wird regelmäßig unter Berücksichtigung der Vorga-
ben für den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs.1 und 2 AktG sowie der Empfehlungen des Deut-
schen Corporate Governance Kodex überprüft. 

Zuletzt hat der Aufsichtsrat Anpassungen im Hinblick auf das Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) am 5. August 2009 beschlossen. Es ist 
beabsichtigt, das nachfolgend dargestellte Vergütungssystem bei allen Vorstandsanstel-
lungsverträgen, die zukünftig abgeschlossen werden, umzusetzen. Bei den derzeit beste-
henden Vorstandsanstellungsverträgen ist es noch nicht berücksichtigt. 

Die Höhe und Struktur der Vergütung des Vorstands richten sich nach dem jeweiligen Ver-
antwortungsbereich jedes Vorstandsmitglieds, der wirtschaftlichen und finanziellen Lage und 
der nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens sowie nach der Üblichkeit der Vergütung 
unter Berücksichtigung der Höhe und Struktur der Vergütung, die ansonsten im eigenen und 
in vergleichbaren Unternehmen gezahlt wird. 

Darüber hinaus orientiert sich die Vergütung an den persönlichen Leistungen der einzelnen 
Vorstandsmitglieder sowie des Gesamtvorstands. Die Vergütung soll Anreiz für eine nach-
haltige Unternehmensentwicklung und die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts 
bieten. 

Die Gesamtvergütung setzt sich aus festen und variablen Bestandteilen sowie sonstigen 
Bezügen zusammen, die nachfolgend beschrieben sind: 

a) Feste Vergütung 

Jedes Vorstandsmitglied erhält eine erfolgsunabhängige feste Vergütung, die in mo-
natlichen Raten ausbezahlt wird. Die Höhe der festen Vergütung wird auf der Grund-
lage der vorstehend dargestellten Grundsätze festgelegt. 

b) Variable Vergütung 

aa) Jahreserfolgsvergütung  

Neben der festen Vergütung haben die Vorstandsmitglieder Anspruch auf ei-
ne variable Vergütung in Abhängigkeit von der Erreichung mehrerer durch 
den Aufsichtsrat vorab festgelegter Erfolgsziele. Die Jahreserfolgsvergütung 
beläuft sich bei 100%iger Zielerreichung auf 50% der festen Vergütung und 
kann maximal 75% der festen Vergütung betragen. 
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(1) Festlegung der Erfolgsziele 

Vom Aufsichtsrat werden jährlich sowohl einheitliche Ziele für alle Vor-
standsmitglieder als auch darüber hinaus für jedes Vorstandsmitglied 
individuell geltende Ziele festgelegt. Die Ziele werden vom Aufsichtsrat 
untereinander gewichtet. 

Die vom Aufsichtsrat festgelegten Ziele betreffen aktuell zum Beispiel 
die Absicherung der kurz- und mittelfristigen Finanzierung der Medi-
Gene AG und die Verpartnerung und Entwicklung von EndoTAG-1. 

(2) Ermittlung der Höhe der Jahreserfolgsvergütung 

Den einzelnen durch den Aufsichtsrat festgelegten Zielen werden je-
weils drei Szenarien der Zielerreichung zugeordnet: "low-case", "base-
case" und "best-case".  

Das Erreichen des low-case entspricht einer Zielerreichung von 50%, 
das Erreichen des base-case von 100% und das Erreichen des best-
case von 150%. 

Im Falle einer Zielerreichung unterhalb des low-case wird keine variab-
le Vergütung gezahlt. Bei einer Zielerreichung im Bereich zwischen 
dem low-case und dem base-case steigt die variable Vergütung linear 
entsprechend der Zielerreichung an. Bei einer Zielerreichung zwischen 
dem base-case und dem best-case erfolgt kein linearer Anstieg, erst 
die Erfüllung des best-case Szenarios führt zu einer Zielerreichung von 
150%. Eine Zielerreichung jenseits des best-case wird nicht vergü-
tungserhöhend berücksichtigt; die variable Vergütung ist insoweit nach 
oben begrenzt.  

Aus dem Grad der Zielerreichung bezogen auf die einzelnen Ziele un-
ter Berücksichtigung der diesem Ziel zugeordneten Gewichtung er-
rechnet sich die Höhe der Jahreserfolgsvergütung. 

(3) Kurzfristige und langfristige Komponenten der Jahreserfolgsver-
gütung 

65% der erreichten Jahreserfolgsvergütung werden nach der Feststel-
lung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das betreffende Ge-
schäftsjahr ausbezahlt. Die Auszahlung der verbleibenden 35% der in 
einem Geschäftsjahr erreichten Jahreserfolgsvergütung wird für die 
Dauer von drei Jahren zurückgestellt.  
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Am Ende dieses Drei-Jahres-Zeitraums wird durch den Aufsichtsrat 
entschieden, ob und inwieweit eine nachhaltig positive Unternehmens-
entwicklung zu bejahen ist. Abhängig davon wird vom Aufsichtsrat ent-
schieden, ob und in welcher Höhe die verbleibenden 35% der jeweili-
gen Jahreserfolgsvergütung an das jeweilige Vorstandsmitglied ange-
messen verzinst ausbezahlt werden. 

Die Entscheidung des Aufsichtsrats über die nachhaltige positive Un-
ternehmensentwicklung orientiert sich überwiegend an der langfristi-
gen Entwicklung des Unternehmenswerts und somit auch am Aktien-
kurs der Gesellschaft. Daher nehmen die Vorstandsmitglieder mit die-
sem Vergütungsanteil an der langfristigen Entwicklung des Unterneh-
mens teil und tragen gegebenenfalls negative Entwicklungen mit. 

bb) Aktienoptionen 

Darüber hinaus erhalten die Vorstände Aktienoptionen auf der Grundlage des 
Aktienoptionsprogramms der Gesellschaft. Aktienoptionen stellen weitere 
langfristige Vergütungskomponenten dar. Hierdurch sollen Leistungsanreize 
geschaffen werden, die auf Nachhaltigkeit und Langfristigkeit des Unterneh-
menserfolgs ausgerichtet sind.  

Die erstmalige Ausgabe von Optionen an das jeweilige Vorstandsmitglied er-
folgt innerhalb des ersten Jahres nach Eintritt in die Gesellschaft. Danach er-
halten die Vorstandsmitglieder jährlich weitere Aktienoptionen. Der Aus-
übungspreis entspricht dem Durchschnittsschlusskurs der letzten 60 Han-
delstage vor Ausgabe der Option zuzüglich eines Aufschlags von 20%.  

Die Vorstandsmitglieder können die Optionsrechte frühestens nach Ablauf ei-
ner Wartezeit von vier Jahren beginnend mit dem Zuteilungstag des jeweiligen 
Bezugsrechts ausüben. Damit wird die neu eingeführte Vorgabe der vierjähri-
gen Wartezeit für Aktienoptionen (§ 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG) bereits umgesetzt. 
Die Optionen haben einen vertraglichen Optionszeitraum von zehn Jahren. 

Die einzelnen Vorstandsmitglieder erhalten auf der Grundlage der in der Ein-
leitung zu diesem Tagesordnungspunkt dargestellten Grundsätze eine jährlich 
individuell festgesetzte Anzahl von 20.000 – 40.000 Aktienoptionen. 

c) Abfindung bei Beendigung der Anstellung aufgrund eines Kontrollwechsels 

Die Vorstandsanstellungsverträge enthalten für den Fall eines Kontrollwechsels Son-
derkündigungsrechte sowohl für die Gesellschaft als auch jeweils für die Vorstands-
mitglieder. Ein Kontrollwechsel im Sinne der Vorstandsanstellungsverträge liegt vor, 
wenn mehr als 30% der stimmberechtigten Aktien an der Gesellschaft oder mehr als 
50% der im Durchschnitt der letzten drei Kalenderjahre bei der Hauptversammlung 
der Gesellschaft präsenten Stimmrechte von einem Dritten erworben werden.  
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Endet die Anstellung der Vorstandsmitglieder auf Grund der Ausübung eines Sonder-
kündigungsrechts, hat das jeweilige Vorstandsmitglied Anspruch auf die Zahlung ei-
ner Abfindung. Diese darf weder das Dreifache der Summe der im Zeitpunkt der Be-
endigung des Dienstverhältnisses vereinbarten jährlichen Bruttovergütung und des 
Durchschnittsjahresbonus noch das 1,5fache der für die Restlaufzeit des Vorstands-
anstellungsvertrags vorgesehenen Vergütung übersteigen.  

d) Sonstige Bezüge 

Über die genannten Vergütungsbestandteile hinaus werden den Mitgliedern des Vor-
stands folgende sonstige Bezüge gewährt, insbesondere 

• Bereitstellung eines Dienstwagens, 

• Erstattung der Kosten von Dienstreisen, 

• Abschluss einer Unfallversicherung und diesbezügliche Zahlung der Versiche-
rungsbeiträge, 

• Abschluss einer D&O-Versicherung mit Selbstbehalt entsprechend der ge-
setzlich vorgeschriebenen Mindesthöhe, 

• Zahlung eines Betrags von EUR 2.000,00 pro Monat zur Verwendung für die 
Altersversorgung. 

Durch die anteilige Ausgestaltung der Jahreserfolgsvergütung mit einer dreijährigen Nach-
haltigkeitskomponente sowie die Ausgestaltung der Aktienoptionen mit einer vierjährigen 
Wartezeit vor Ausübung werden erhebliche Anreize für eine nachhaltig positive Unterneh-
mensentwicklung gesetzt, so dass insgesamt ein ausgewogener Mix kurz- und langfristiger 
Vergütungskomponenten erreicht wird. 

Planegg/Martinsried, im März 2010 

Der Vorstand 
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